
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 

 
 

1. Anmeldung 

Der vorderseitige Antragsteller (m/w/d) meldet sich bzw. das 

vorderseitig genannte Kind mit Unterschriftszeichnung als 

Mitglied im Fit & Fight Sports Club an. Dieses ist daraufhin 

berechtigt, an den regulär angebotenen Trainingseinheiten 

gemäß Kursplan teilzunehmen. 

 

2. Erklärung 

Der Antragsteller erklärt, dass dieser weder vorbestraft ist, 

noch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft. Auf Verlangen 

ist ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. 

 

3. Zahlungen 

Der Monatsbeitrag wird jeweils zum ersten oder zum 

fünfzehnten des Monats per SEPA Lastschrift eingezogen. 

Der Jahresbeitrag wird jeweils zum 1. Juli per Lastschrift 

eingezogen, bei Smart-Mitgliedschaft im 

Vertragsabschlussmonat. 

Eine Anpassung des Monatsbeitrags von maximal 10% 

innerhalb von 3 Jahren löst kein außerordentliches 

Kündigungsrecht aus. 

 

4. Mahnungen 

Für Mahnungen wird eine Mahngebühr in Höhe von 6 Euro 

erhoben. Gerät das Mitglied mit zwei Monatsbeiträgen in 

Zahlungsverzug, so werden alle Mitgliedsbeiträge bis zum 

regulären Vertragsablauf sofort fällig. 

 

5. Dauer und Kündigung 

Die Mitgliedschaft ist auf vorderseitig vereinbarte 

Grundlaufzeit abgeschlossen. Wird diese nicht mit einer Frist 

von drei (3) Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt, so 

verlängert sich diese stillschweigend automatisch um 6 

Monate bei den Smartmitgliedschaften und um 12 Monate bei 

den Silber- und Goldmitgliedschaften. 

 

6. Kursplanänderungen 

Kursplanänderungen werden durch Veröffentlichung auf der 

offiziellen Webseite angezeigt und berechtigen nicht zur 

außerordentlichen Kündigung. Etwaige Ansprüche sind 

ausgeschlossen. 

 

7. In den Schulferien findet kein Kindertraining statt.  

 

8. Im Falle von behördlich angeordneten Schließungen (Lockdown 

etc.) – gilt Online-Training via Zoom o.ä. als gleichwertiger 

Ersatz und löst keine außerordentliches Kündigungsrecht aus. 

 

9. Verlegung der Trainingsräumlichkeiten 

Der Antragsteller gibt ausdrücklich sein Einverständnis, dass 

eine Verlegung der Trainingsräumlichkeiten innerhalb des 

Stadtgebiets nicht zur außerordentlichen Kündigung 

berechtigt. 

 

10. Tauglichkeit 

Der Antragsteller erklärt, dass er (bzw. das angemeldete Kind) 

ausschließlich in sporttauglicher Verfassung an den 

angebotenen Trainingseinheiten teilnehmen wird. Im 

Zweifelsfall hat sich dieser einer ärztlichen Untersuchung mit 

Tauglichkeitsfeststellung zu unterziehen. 

 

11. Warnhinweis 

Die angebotenen Trainingseinheiten beinhalten teilweise das 

Üben gefährlicher Kampftechniken. Unachtsamkeit sowie 

unkontrollierte oder übertriebene Gewalt können zu schweren 

Verletzungen gar bis zum Tode führen. Der Antragsteller hat bei 

allen Übungen Vorsicht zu wahren und auf die Signale seines 

Übungspartners zu achten. Signalisiert dieser eine Übung 

abzubrechen, oder besteht Annahme oder Zweifel darüber, den 

Übungspartner verletzt zu haben, hat der Antragsteller (bzw. 

das angemeldete Kind) die Übung unverzüglich abzubrechen. 

Bei Auftritt einer Verletzung hat der Antragsteller (bzw. das 

angemeldete Kind) den leitenden Trainer unverzüglich davon in 

Kenntnis zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Schutzausrüstung 

Empfohlene Schutzausrüstung ist in allen praktischen 

Trainingsabschnitten zu tragen. Die Verantwortung dafür liegt 

allein beim Antragsteller. 

 

 

13. Haftungsausschluss 

Der Antragsteller ist sich darüber im Klaren, dass er (bzw. das 

angemeldete Kind) sich während des Trainings psychisch und 

physisch erschöpfen und sich auch ernsthaft verletzen kann. 

Ihm ist bekannt, dass die Teilnahme an allen 

Trainingseinheiten freiwillig ist und er jederzeit einzelne 

Übungen verweigern und das Training jederzeit abbrechen 

kann. 

 

Der Antragsteller gibt ausdrücklich sein Einverständnis, dass 

die Teilnahme an allen Trainingseinheiten - in rechtlich 

zulässiger Weise - auf eigene Gefahr geschieht. Der 

Antragsteller hat eine gültige Haftpflichtversicherung zu 

besitzen, die diese Art von Aktivität abdeckt. 

 

Inhaber, Trainer und/oder Erfüllungsgehilfen übernehmen im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten keinerlei Haftung für 

Verlust, Sach- und/oder Personenschäden. 

 

Sollte es aus Gründen höherer Gewalt unmöglich sein, 

bestimmte Leistungen zu erbringen, so hat der Antragsteller 

keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ersatzstunden. 

 

14. Ausschluss vom Training 

Inhaber und Trainer sind berechtigt bei Nichteinhaltung von 

Übungsanweisungen und/oder der Hausordnung den 

Antragsteller (bzw. das angemeldete Kind) von der weiteren 

Teilnahme am Training auszuschließen. Bei schweren 

Verstößen ist der Ausschluss auch ohne vorherige 

Ankündigung möglich. Mitgliedschaftsgebühren werden in 

diesem Fall nicht zurückerstattet. Etwaige Ansprüche des 

Antragstellers bestehen nicht. 

 

15. Datenschutz 

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, 

die allein zum Zwecke der Durchführung des entstandenen 

Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden 

auf Grundlage gesetzlicher Berechtigung erhoben. Es gelten 

die gesetzlichen Rechte nach DSGVO.  

 

16. Veröffentlichung 

Der Antragsteller gibt mittels Unterzeichnung ausdrücklich 

sein Einverständnis, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen, die 

während den Trainings, auf Wettkämpfen und/oder zum Zwecke 

der Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, ohne Vergütung und 

ohne zeitliche sowie räumliche Begrenzung über diverse 

Medienkanäle veröffentlicht werden dürfen. Auf 

Geltendmachung jedweder Ansprüche verzichtet der 

Antragsteller ausdrücklich. 

 

17. Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Viersen. Es wird deutsches 

Recht zugrunde gelegt. 

 

18. Schlussbestimmung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 

oder nichtig sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. 

Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige 

Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem 

Regelungsinhalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden 

und dem Sinn und Zweck des nichtigen Teiles am nächsten 

kommen. Entsprechendes gilt auch, wenn sich in dem Vertrag 

eine Lücke herausstellen sollte. Ausbilders oder eines 

Erfüllungsgehilfen des Ausbilders beruhen



 

 

 


